
Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 23. April 
2009 (Vorabentscheidungsersuchen des High Court of 
Justice [England & Wales], Queen's Bench Division 
[Administrative Court] — Vereinigtes Königreich) — TNT 
Post UK Ltd, The Queen/The Commissioners of Her 

Majesty's Revenue & Customs 

(Rechtssache C-357/07) ( 1 ) 

(Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie — Befreiungen — Art. 13 
Teil A Abs. 1 Buchst. a — Dienstleistungen der öffentlichen 

Posteinrichtungen) 

(2009/C 141/10) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Vorlegendes Gericht 

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Divi
sion (Administrative Court) 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: TNT Post UK Ltd, The Queen 

Beklagte: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Cus
toms 

Beteiligte: Royal Mail Group Ltd 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice (England 
& Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — 
Auslegung von Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Sechsten 
Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Har
monisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheit
liche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl. L 145, S. 1) — 
Steuerbefreiungen für bestimmte, dem Gemeinwohl dienende 
Tätigkeiten — Von öffentlichen Posteinrichtungen erbrachte 
Dienstleistungen — Begriff der öffentlichen Posteinrichtungen 
— Einbeziehung einer Handelsgesellschaft, die Postdienste er
bringt? 

Tenor 

1. Der Begriff „öffentliche Posteinrichtungen“ in Art. 13 Teil A Abs. 
1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 
17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehr
wertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage 
ist dahin auszulegen, dass er für öffentliche oder private Betreiber 
gilt, die sich verpflichten, in einem Mitgliedstaat den gesamten 
Universalpostdienst, wie er in Art. 3 der Richtlinie 97/67/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 
1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Bin
nenmarktes der Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung 
der Dienstequalität in der durch die Richtlinie 2002/39/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 
geänderten Fassung geregelt ist, oder einen Teil dessen zu gewähr
leisten. 

2. Die in Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. a der Sechsten Richtlinie 
77/388 vorgesehene Steuerbefreiung gilt für Dienstleistungen und 
die dazugehörenden Lieferungen von Gegenständen mit Ausnahme 
der Personenbeförderung und des Fernmeldewesens, die die öffent
lichen Posteinrichtungen als solche ausführen, nämlich in ihrer 
Eigenschaft als Betreiber, der sich verpflichtet, in einem Mitglied
staat den gesamten Universalpostdienst oder einen Teil davon zu 
gewährleisten. Sie gilt nicht für Dienstleistungen und die dazuge
hörenden Lieferungen von Gegenständen, deren Bedingungen indi
viduell ausgehandelt worden sind. 

( 1 ) ABl. C 247 vom 20.10.2007. 

Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 2. April 
2009 — Mebrom NV/Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften 

(Rechtssache C-373/07 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Schutz der Ozonschicht — Einfuhr von Me
thylbromid in die Union — Weigerung, Einfuhrquoten für das 
Jahr 2005 zuzuteilen — Berechtigtes Vertrauen — Rechts

sicherheit) 

(2009/C 141/11) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Mebrom NV (Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte K. Van Maldegem und C. Mereu) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Kommission der Europäischen Ge
meinschaften (Prozessbevollmächtigter: X. Lewis) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Zweite 
Kammer) vom 22. Mai 2007, Mebrom/Kommission (T-216/05), 
mit dem das Gericht eine Klage auf Nichtigerklärung der Ent
scheidung A(05)4338-D/6176 der Kommission vom 11. April 
2005, durch die der Rechtsmittelführerin die Zuteilung von 
Quoten für die Einfuhr von Methylbromid in die Europäische 
Union gemäß Art. 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 
2037/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. Juni 2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht 
führen (ABl. L 244, S. 1), verweigert wird, als unbegründet 
abgewiesen hat — Fehlerhafte Anwendung des Gemeinschafts
rechts — Unzureichende Begründung — Verstoß gegen Art. 
220 EG 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Mebrom NV trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 247 vom 20.10.2007.
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